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A n fra g e 

der .Abg. M a. r k I W e i k h 0. r t t G u 1:1 P 1 m a y e rund GcnOssGn 

an den Bundesoinister für Finanzen, 

bet~~ff~nd den Jahresausgleich 1951. 

In einen .AnfangDezember d .. J 11 hinausgegal1gene11 Schreiben des Finanzamtes 

ftb.' Körpersohn.ften, Wien,I .. ,Wollzcile 13 LohnstcuQxstelle, heisst es: 
. "Gern.deJ.l1 Riohtlinien 'ZU~ Durchführung des Jahresausgleiches (99 42a 

und 42b E3tG.) wird der Begriff ItBeschäftigung" folgendermassen dargelegt: 
Ein Arbeitnehmer ist nur dann ständig beschäftigt, wenn er für alle Lohnzahw 
lungszoiträume des betref'fenden Kalenderjahres l'IXoeits1ohn erhielt oder-·'i'ut .... 
spruch da.rauf hat. Arbeitsnehncr, die f'ur einzelne Lohnzahlungszeitl."äume in­
folge 'Krankheit keinen Anspruch auf Arbeitslohn hatten, gelten demnach nicht 
als ständig beschäftigt. Ein Jahresausgleich 1951 kann nur dnnn vom Arbeit­
geber durchgeführt '\1erdeu, wenn der Arbeitnehmer bei ein ... und demselben 
Arbeitgeber während des ganzen Kalenderjahres stfuldig beschäftigt war und den 
Antra.g auf Jahresausgleich bis 31. 3.1952 beiL! Arbcitnelu:lcr cingcbro.cht hat .. " 

Diese Ji.llslegung Tliderspricht zwcifel10s Sinn und ~7ortlo.ut der gesetz­

liohen BestiI:lr.lungcn hinsichtlich des Begriffes Bescltäftigung. Als beschäftigt 

gilt Jerla.nd, der in einem ungekündigten Dienstverhältnis steht. Es ist f'tir 

das Finanzn.tlt belanglos, ob der ßetrcffende während der Dauer des Dienstver .. 

hältnisses tatsächlich Dienste leistet oder nicht. Es wurde sein~rzeit o.us­

dl'Ucklioh darauf--verwicsen, dass Unterbrechungen durch Aussetzen, Kurzarbeit 

oder KranFJlcit beh~ J~lrcsausgleich keine Rollo spielcn~ 

Dazu kooct noch, dass durch eine derartige Auslegung der Jahresaus­

gleich statt vom Botrieb vom Finanzamt durchzuführen wäre, was zu einer un-­

geheuren Belastung der Finanzämter führen cüsste .. 

Die von den Finanzämtern geübte Praxis; klaren gesetzlichen Bestimnungen 

eine o.ndare Auslegung zu geboue- widerspricht dern Grundsatz der Verwaltungsver­

einfachung und belOostot die Steuerträger nit den Kosten eines überflüssigon 

Verwaltungsaufwruldes4 

Die gefertigtem ::'bgeordn0tcn stellen do..hcr an den Herrn Bundesoinister 

ftt~ Finanzen naohstehende 

Ist der Horr BundesrJinistcr bereit, alle Finanzän1ter a.nzuweisell. el:l'le 

Auslegung der Bestimnungen über den Jnhre,sausgIGich~ wie sie in den oben. an­

getühl"ten Schreiben zur.:l Ausdruck kOrJl:"'1t $ zu 1.1.nt. erlassen? 
... d'~ ...... ~ - • -~, ,,-
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